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AUF EIN NEUES VIERTEL! 

Vor 25 Jahren trug Hermann Harrauer, Direktor der Papyrussammlung der Öster
reichischen Nationalbibliothek, an die damaligen Vertreter des Instituts für Alte 
Geschichte und Altertumskunde der Universität Wien den Vorschlag heran, eine alt
historisch-epigraphisch-papyrologische Zeitschrift zu gründen. Anfängliche Bedenken 
wurden durch aufkeimenden Enthusiasmus rasch zerstreut, zumal wir uns der groß
zügigen und tatkräftigen Unterstützung des Holzhausen-Verlags versichern konnten. 
So erschien 1986 der erste Band der "TYCHE" samt einem Geleitwort des unver
geßlichen Tony Raubitschek und einem Apotropaion, welches sich als so wirksam 
erwies, daß sich die Zeitschrift seither kontinuierlich (mit mittlerweile 24 Jahres-, 
7 Supplement- und 5 Sonderbänden) weiterentwickelte und bis heute existiert. 

In den letzten Jahren hat indes nicht nur an den beteiligten Institutionen ein Gene
rationenwechsel stattgefunden, sondern auch die wissenschaftlichen und wirtschaftli
chen Rahmenbedingungen haben sich gravierend verändert. Die neue TYCHE, die Sie 
nun in Händen halten, spiegelt diese Umgestaltungen nicht nur äußerlich wider. Die 
fachliche und redaktionelle Verantwortung obliegt jetzt einem gleichnamigen Träger
verein, der die aktuellen Professoren des Wiener Instituts Thomas Corsten, Fritz 
Mitthof, Bernhard Palme sowie Hans Taeuber mit der Herausgabe betraut hat. Wir 
sind den neuen Eigentümern des Holzhausen-Verlags und vor allem Fr. Dr. Gabriele 
Ambros außerordentlich dankbar, daß wir durch ihr großzügiges Entgegenkommen 
eine tragfähige Basis für die Fortführung unserer Publikationsreihen vereinbaren 
konnten. Um ein hohen Ansprüchen genügendes peer review-System zu gewähr
leisten, wurde ein internationaler wissenschaftlicher Beirat konstituiert, dessen Mit
gliedern (Angelos Chaniotis, Denis Feissel, Nikolaos Gonis, Klaus Hallof, Anne Kolb 
und Michael Peachin) wir für ihre Bereitschaft zur Teilnahme sehr zu Dank verpflich
tet sind. Die redaktionelle Arbeit wurde durch die Aufnahme neuer Mitarbeiter/innen 
und durch die Aktualisierung der technischen Ausstattung erleichtert und verbessert. 
Wir hoffen, durch all diese Maßnahmen die Qualität unserer Zeitschrift weiter steigern 
zu können. 

An diesem Einschnitt ist es angebracht, jenen zu danken, die bisher das Schicksal 
der Tyche bestimmt haben. In erster Linie ist dabei Hermann Harrauer zu nennen, 
ohne den es diese Zeitschrift nicht gäbe, der sich aber auch durch sein nimmermüdes 
Engagement über viele Jahre hinweg als spiritus rector des Unternehmens erwiesen 
hat. Die Mitherausgeber Gerhard Dobesch, Peter Siewert und Ekkehard Weber haben 
- jeder auf seine Weise - wesentlich am Gelingen des Unternehmens mitgewirkt. 
Auch den bisherigen österreichischen Co-Herausgebern (Reinhold Bichler, Herbert 
Graßl, Sigrid Jalkotzy und Ingomar Weiler) sei für ihren Beitrag herzliehst gedankt. 
Last, but not least gilt unser Dank auch Verlag und Druckerei Holzhausen, seinerzeit 
vertreten von KR Michael Hochenegg und Helmuth Breyer, deren unternehmerischer 
Weitblick, technische Versiertheit und vielfältige Unterstützung den Erfolg des Pro
jekts TYCHE erst ermöglicht haben. 

Die Herausgeber 
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KERSTIN SÄNGER-BÖHM 

Überlegungen zum Steuertitel xapTT\pa 

Die Papyrusindustrie (XllpTI1pa) im Ptolemäerreich zählte zu den staatlich kontrollier
ten Wirtschaftsbetrieben, die vom Staat zur Pacht ausgeschrieben wurden (cOvlli) und 
in der Literatur oftmals vereinfachend als Monopole bezeichnet werden. Das Ausmaß 
der staatlichen Kontrolle gestaltete sich bei diesen Industriezweigen unterschiedlich 
und konnte von einem verpachteten Recht auf einen Teilaspekt wie etwa dem Vertrieb 
oder Verkauf bis hin zur strengen Regulierung aller Fertigungs- und Vertriebsprozesse 
- wie etwa beim Ölmonopol - reichen 1. Wie die Papyrusindustrie in Ägypten gen au 
geregelt worden ist, lässt sich aufgrund der aktuellen Quellenlage nicht zufrieden
stellend beantworten2. 

Bislang gibt es nur Indizien dafür, dass der Handel mit ß(l(HA1KIlI XapLIlt, den 
Papyrusrollen der höchsten Qualitätsstufe, unter staatlicher Regie gestanden haben 
könnte3. Einen flüchtigen Einblick in die Organisation des Vertriebes von ßIl<HA1Kllt 
XapLIlt gewähren die amtlichen Rundschreiben P. Tebt. 111.1 709 = C.Pap.Hengstl 31 
und SB VI 9629 = XII 11078. Beide Dokumente lassen vermuten, dass das Recht auf 
den Handel vom Staat erworben werden musste, der so indirekt die Kontrolle auf den 
Preis dieses hochwertigen Produkts ausüben konnte. Für den Vertrieb in den einzelnen 
Gauen dürfte jeweils ein Hauptpächter verantwortlich gezeichnet haben4, der die 

J Zum ptolemäischen Wirtschaftssystem siehe Preaux, Economie rayale, 426-435; Turner, 
Ptolemaic Egypt, 149-159 und zuletzt Habermann, Tenger, Ptolemäer, 271-334. 

Zu den Monopolen vgl. auch Wilcken, Grundzüge, 239-258; Heichelheim, Monopole, 158-
190; And read~s, Monopoles plotemol'ques, 289- 295 und Wallace, Taxation, 181 - 190. 

2 Clairc Preaux betonte berei ts dass der Umfung der staatlichen Kontrolle bei sogenannten 
"indu lries c nrrölce ' speziell mit der Endung -l1pa tets untcrschiedlich zu definieren ci. 
Siehe &:o/lomie royale, 230-23 1. So möchte auch Naphtali Lewis, Papyl'lls, 126 davon Ab
stand nehmen, übereilt ein allzu strenges unter ptolemäischer Aufsicht stehendes Papyrusmono
pol zu konstatieren. 

Zur Diskussion um die Papyrusindustrie und ihrer fraglichen Monopolisierung siehe auch 
Wilcken, Grundzüge, 255- 256; Reil, Gewerbe, 7; Heichelheim, Monopole, 185-186; Preaux, 
Economie royale, 187-196; Lewis, Text , 134 mit Anm. 1 u. 2; ders., Papyrus , 119- 128; ders., 
Notationes , 124- 125; Römer, Papyrusmollopol. 541 und zuletzt Cowey, Demllliera , 130. 

3 Zu den Güte- und Handel klassen von Papyru vgl. Lewis, Papyms, 34-69, bes. 43-44 
zur Qualitätsstufe ßacrtA1Koc;. 

4 In P.Tebt. 111.1 709 = C.Pap.Hengstl 31 mit BL III 244; VII 272 (Tebtynis; 159 v. Chr.) 
begegnet ein gewisser Soknopis mit dem Tit I 6 1[POC; 1:ih OlaOf. CJEI n'Ov ß ClOI AU(OlV xap[-rwv] 
1:q[üj i1p'q~yq1tqu (Z. 1) als I-Inuplpächtcr. während in SB VI 9629 = XII 11078 mit BL XII 207 
(Ars.; ca. 100 v. Chr.) AflflWVtoC; Kat AflflWvtoC; Kat 'I-H---] (Z. 1) als Pächter des Papyrusver
triebes im Arsinoites auftreten. 
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Tätigkeit entweder an seine Angestellten delegierte oder Vertriebskonzessionen an 
weitere Unterpächter vergab5. 

Die mit der Papyrusindustrie in Verbindung stehende Steuer, die in den Quellen 
ebenfalls als xup-rnpa bezeichnet wird6, ist in der Forschung ebenso oft behandelt 
worden wie die Frage nach dem Ausmaß der staatlichen Regie im Bereich der Pa
pyrusindustrie. Aufgrund der spärlichen Dokumentation ist die Natur der xup-rnpa
Steuer noch immer unsicher7. Die Interpretationen sind überaus vielfältig und reichen 
von einer Lizenzsteuer, einer Stempelgebühr, einer Abgabe auf den Verbrauch, die in 
Form einer Umlagesteuer erhoben worden sein soll, bis hin zu einer Landsteuer für 
eine spezielle Bodenkategorie. Nach Wilcken entsprach die xup-rnpa einer allge
meinen Verbrauchssteuer, die ausschließlich auf dem Beschreibstoff xap-rn~ lag8. 

Heichelheim interpretierte sie in hellenistischer Zeit als eine jährlich verpachtete 
Kopf teuer ähnlich wie die CtA.lK1l, ~1)-rnpa oder eAuuCll. 1m römischen Ägypten hin
gegen wurde seiner An icht nach der Ver chIeiß von Papyru material besteuert9. 
Wallace verstand die Papyrussteuer ebenfalls als eine Abgabe auf den Verbrauch von 
Papyrus, die von den Pächtern der Grapheia erhoben worden sei 10. Abgabenpflichtig 
seien jene Personen gewesen, die sich in den Staatsnotariaten Rechtsdokumente auf
setzen ließen. Lewis fasste für die ptolemäische Zeit sogar drei Bedeutungsvarianten 
der XUPLnPU ins Auge. Der Begriff bezeichne einerseits die Gesamtheit der Einkünfte, 
die aus Papyrus oder dessen Verbrauch herrühren, sowie andererseits eine Lizenz für 
die Herstellung und den Verkauf von Papyrus. Als dritte Möglichkeit zog er ebenfalls 
eine Deutung der xup-rnpu als Verbrauchssteuer auf königlichen Papyrus in Betracht, 
die pro Kopf erhoben worden sei. Für die römische Zeit sprach sich Lewis - wie 
schon Wallace zuvor - dafür aus, dass es sich um eine Steuer auf Papyrus handelte, 
die von jenen Personen zu bezahlen war, die die Dienste des Grapheions in Anspruch 
nahmen; gleichzeitig wollte er aber auch eine Art Stempelgebühr nicht ausschlie-

5 VgI. den in SB VI 9629 = XII 11078,7-8 erwähnten Bediensteten Harmysis bzw. den 
Afterpächter Petoys, der nach P.Tebt. m.1 709 = C.Pap.Hengsti 31 , 4-8 die Konzession für die 
Liefenmg von ßaoO .. 1Ka1. xaptut an die J.l0voypacpol des ltr'inoitischen Dorfes Tnli erworben hat. 

6 Die Adjeklivcndung -llpa begegnet owohl bei staa tlich kontrollierten Wirtschflft . betrie
ben ptolemäischen Ursprungs als auch bei den zur Pacht ausgeschriebenen Steuern, die auf 
diesen Industrien lagen. V gI. Mayser, Grammatik, 96 und zuletzt Kramer, Ledersteuer, 63-7 8. 

7 Die Steuer ist in insgesamt neun Urkunden von der 2. Hälfte des 3. Jh. v. Chr. bis in das 
3. Jh. n. Chr. belegt. Bis auf einen einzigen Text, der aus dem Herakleopolites stammt 
(P.Vindob G 31904 + 31957 [Toemesis ; 165/166 n. Chr.]; siehe unten), sind alle anderen Bele
ge ausschließlich dem Arsinoites als Abfassungsort zuzuweisen: P.Petr. III 115 (Ars.; 245 oder 
220 v. Chr.); P.Tebt. I 140 deser. (Ars.; 72 v. Chr.); P.Mich. II 123 Rekto KoI. I (a) 16- 17; (b) 
22; (d) 6- 7; 8 (Tebtynis; 45 v. Chr.); P.Mich. II 123 Verso KoI. II 12, IV 7-8, V 7; 22; 28-29, 
X 6-7, XI 2-3 (Tebtynis; 45-46 n. Chr.) und P.Mich. II 128 KoI. II 35 (Tebtynis; 46 n. Chr.) ; 
BGU 1277 KoI. II mit BL 135 (Ars.; 130/131- ca. 160 n. ehr.); SB XX 15133 = P.Lond. III 
1101 deser. (p. LVII) (Dionysias; 151-153 n. Chr.); P.Stras. 159 = V 439 bis (Polydeukia; 228 
n. Chr.) ; P.Stras. I 61 = V 440 bis (Polydeukia; 228 n. Chr.). Zur xap'tllpa siehe auch den bis
lang unpublizierten P.CtYBR inv. 691 (129/30 n. Chr.), vgl. dazu Jördens, Verwaltung, 392 
Anm. 171. 

8 Ostraka,403 . 
9 Monopole, 185-186 und 196-195. 
10 Taxation, 237 mit Anm. 451. 
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Benll . Reiter plädierte dafür, sich die x.apTIlpa in Form einer Landsteuer vorzustellen, 
da sie in den römischen Steuerquittungen gemeinsam mit bekannten Grundsteuern auf 
Land erhoben wurde l2. Zuletzt äußerte sich Capponi zur römischen Papyrussteuer und 
bezeichnete diese - wie bereits Wilcken, Heichelheim und Lewis - als allgemeine 
"capitation tax on the use ofpapyrus"13. 

Die Schwierigkeit in der Interpretation der Steuer liegt darin, dass die spärliche 
Evidenz über knapp 500 Jahre verteilt ist und hinsichtlich der Bedeutung einen dispa
raten Eindruck hinterlässt. Im folgenden soll der Versuch unternommen werden, die 
Belege zur xap'tYlpa-Steuer in chronologischer Ordnung neuerlich zu untersuchen, um 
der Frage nachzugehen, ob der Charakter der unterschiedlichen Zeugnisse möglicher
weise durch eine Weiterentwicklung der Steuer in mehreren Phasen - von ptolemäi
scher bis römischer Zeit - zu erklären ist. 

Die ptolemäische xapTIlpa 

In ptolemäischer Zeit begegnet die xap'tYlpa in zwei Papyri . Im frühesten Beleg 
P.Petr. III 115 (Ars.; 245 oder 220 v. Chr.) quittiert ein Kollegium von 1tpaYf.La
'tSU6f.L€V01 'tTlV xap'tT\pav einem gewissen Petoytes den Erhalt eines unbekannten Geld
betrages 14. Heichelheim interpretierte diesen Text als "Empfangsquittung von 1tpay
f.LU'tSU6f.Ll:V01 'tnv xap'tT\pav, ... handwerklichen Unternehmern einer staatlichen Pa
pyrusmanufaktur, über die ihnen gelieferte auv'ta1';tc;" 15. Diese Quittung könnte aber 
auch so gedeutet werden, dass hier die Verwalter der Papyrusindustrie entweder 
Petoytes, dessen Funktion nicht genannt wird, Schreibmateriallieferten und dafür den 
Preis erhielten oder den Empfang der mit der Papyrusindustrie in Verbindung stehen
den Steuer bestätigten. Genaueres erfahren wir bezüglich der xup'tT\pa nicht. 

Konkretere Informationen zur ptolemäischen xap'tT\pa-Steuer liefert hingegen 
P.Tebt. I 140 deser. (Ars.; 72 v. Chr.), der den Beginn einer Abrechnung wiedergibt. 
In dieser werden die Ausgaben des laufenden Jahres für 'tU ßaat111<a - an den Staat 
zu leistende Abgaben -, sonstige Aufwendungen und die Kosten für nicht nament
lich deklarierte Dinge verzeichnet. Als Verfasser der Abrechnungsliste werden die im 
Genitiv Plural als auvaAAaYf.Lawypa<ptffiv (zur Akzentuierung siehe unten) bezeichne
ten Institutionen von Kerkethoeris und Theogonis genannt. 

Die auvaUuyf.Luwypa<pot sind mit den AlyU1tTt01 ypuf.Lf.La'toOt8Ua1<UAot oi l:lm86-
'tl:C; ypa<pl:tv 'tu auVaAAaYf.Lu'ta innerhalb der demotischen Papyrusevidenz gleichzu
setzen16. In griechischen Urkunden der ptolemäischen Zeit ist der aUVaAAayf.Lu'to
ypa<poc; zwar selten bezeugt, doch wird deutlich, dass es sich um einen öffentlich kon
zessioniertem Notar handelt, dessen besondere Kompetenz in der Errichtung demoti-

11 P(lPYru~;. 125- 139; ders., Supplement, 42 und ders., Notationes, 124-125. 
12 NomarcheJl ,210. 
13 Egypl, 146. 
14 Zum Ort und zur Datierung vgl. pp VIII 1511. 
15 Monopole, 185. 
16 Zur Tätigkeit des cruvuAAuy!!u'toypacpo<; siehe noch immer grundlegend Wolff, Recht, 

32-33; vgl. auch Rupprecht, Einführung, 139. 
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scher Urkunden lag l7. 

In P.Tebt. I 140 deser. wird von den Herausgebern nun die Form aUVaAAuYIl(l'tO
ypuqnwv aufgrund des Zirkumflex auf dem Omega als femininer Plural von cruv
aAAUYIlU'toYPa<Plu gedeutet 18. Sprachlich besteht jedoch ebenso die Möglichkeit, diese 
Form als Neutrum Plural, also cruVaAAUYIlU'tOypUep(e)lrov, zu interpretieren. Somit 
würde hier der erste Beleg für den Begriff cruvuAAUYIlU'tOypUepetOV vorliegen, der viel
leicht das institutionalisierte demotische Notariat in ptolemäischer Zeit bezeichnete l9. 

Als Abteilung des Staatsnotariates musste das cruvuAAUYIlU'toypuepEtOV neben der 
Notariatslizenz auch andere Zahlungen an das ßUatALKOV, den Fiskus, entrichten. An 
erster Stelle der Abrechnung P.Tebt. I 140 deser. wird der Rechnungsposten für den 
Steuerpächter ('teM.OVnc;) Ammonios verzeichnet, der ab dem Monat Thoth bis zum 30. 
Choiak (4 Monate) Zahlungen für die xup'tnpu in der Höhe von 2000 Kupferdrachmen 
entgegennahm. Wegen des niedrigen Betrages scheint die xup'tnpu hier eine regel
mäßig zu leistende Gebühr an den Fiskus dargestellt zu haben, die im Zusammenhang 
mit der Verwendung von königlichem Papyrus gestanden haben könnte20. Es wäre gut 
vorstellbar, dass die cruVUAAUWU'tOYpuepot - ähnlich wie die llovoyPuepot in P.Tebt. 
III.1 709 = C.Pap.Hengstl 31 - das Schreibmaterial von einem Teilpächter des 
Papyrusvertriebes von ßUatAl1<a1. XaP'tUL bezogen und neben den Ausgaben für dieses 
selbst noch eine Gebühr für die autorisierte Verwendung des königlichen Papyrus ab
führen mussten. Als Erhebungsorgan konnte entweder - wie in P.Petr. III 115 - der 
Industriezweigverwalter bzw. einer seiner Angestellten oder ein Pächter der xup'tnpu
Steuer (P.Tebt. I 140 deser.) fungiert haben. Ob diese Verwendungslizenz in der 
Folge auf die Notariatskundschaft umgelegt worden ist, lässt sich nicht nachweisen. 

Die römische XUp't11PU und die Dorfgrapheia 

Die frühesten Testimonien für die XupTnpa-Steuer aus römischer Zeit, nämlich 
P.Mich. II 123 Rekto und Verso (Tebtynis; 45-46 n. Chr.) und P.Mich. 11 128 
(Tebtynis; 46 n. Chr.), sind in einen ähnlichen Kontext wie P.Tebt. I 140 deser. zu 
stellen. Die große Steuerrolle P.Mich. II 123 enthält einerseits eine uvuypueprl, ein Re
gister aller Privaturkunden, die im Jahr 46 n. Chr. im Dorfgrapheion von Tebtynis 

17 Vgl. dazu z.B. P.MiI.Congr. XVIII 33 (Ars.; 140-139 v. Chr.); SB XVIII 13097 mit BL 
IX 298 (Ars.; 129 v. Chr.); P.Tebt. 142 = W.Chr. 328 (Tebtynis; ca. 114 v. Chr.); SB VI 9612 
(Theogonis; 88-87 v. Chr.); P.Tebt. I 140 deser. (Ars.; 72 v. Chr.); P.Tebt. II 386 = M.Chr. 298 
(Hiera; 12 v. Chr.); CPR XV 1 (Soknopaiu Nesos; 3 v. Chr.); SB I 5232 (Soknopaiu Nesos, 15 
n. Chr.). 

18 Vgl. den General Index, Greek zu P.Tebt. I, S. 667, s.v. cmvaUay~a·tOypa<p{a. 
19 Zu dieser Überlegung würde auch der Pachtvertrag SB VI 9612 (Theogonis; 88-87 

v. Chr.) passen, der die Existenz eines in Theogonis tätigen cruVaA.Aay~a'tOypa<poc; bezeugt, der 
möglicherwei e sogar als Pächter un eres auvuAAanLamypa<pElov fungiert haben könnte. 

20 Die Höhe des Betrages von 2000 Kupferdrachrnen. die Hlr den Zeitraum v n vier Mona
ten von den beiden Dorfgrapheia gezahlt wurde, spricht eher dafür, dass es sich bei der xap'tnpa 
um eine niedrig bemessene Abgabe auf die Verwendung von Papyrus handelte, als um die No
tariatslizenz oder den Preis des verbrauchten Materials. 2000 Kupferdrachmen entsprachen zu 
dieser Zeit höchstens dem Wert einer Artabe Weizen. Zu den Preisen um 130 bis 30-27 v. ehr. 
siehe Maresch, Bronze, 182. 
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aufgesetzt wurden, sowie andererseits periodische Aufstellungen von Ausgaben. Die 
xaptnpa wird in dieser Rolle insgesamt zwölfmal erwähnt21 . 

Die Einträge in P.Mich. 11 123 Rekto KoI. I (b) 22 und Verso KoI. X 6 verraten 
Genaueres zum Charakter der xaptnpa: Hier begegnet in Verbindung mit der xaptnpa 
jeweils der Begriff emxc&pnm~ (XaplV emXffipnO'Effi~ bzw. -IntSP emXffipnO'Effi~), der 
offenbar den Zahlungsgrund bezeichnet. Der Terminus emxc&pnO'l~, wörtlich "Geneh
migung", ist zwar im Zusammenhang mit Steuertiteln bislang nicht bezeugt22; im vor
liegenden Kontext könnte man jedoch die Formulierung xaptnpa XaplV emXffipnO'Effi~ 
bzw. U1tSP EmXffipnO'Effi~ als Hinweis darauf verstehen, dass die Zahlung der xaptnpa 
in Form einer Lizenzgebühr erfolgte (Verbrauchssteuer), die die Grapheia für die Ver
wendung des Schreibmaterials (xaptn~) an den Staat zu entrichten hatten. 

Des Öfteren wird die Meinung vertreten, dass die Grapheia selbst die xaptnpa er
hoben bzw. auf ihre Kundschaft umgelegt und anschließend an den Fiskus abgeführt 
hätten23. Diese Interpretation klingt zwar durchaus überzeugend, die vorliegende Ab
rechnungs liste zeigt jedoch nur, dass das Grapheion neben der eigentlichen Notariats
pacht (<popo~ ypa<pElou) weitere Notariatsgebühren - zu denen vermutlich die 
xaptnpa zählte - an den Fiskus bezahlte. An keiner Stelle wird bezeugt, dass die 
xaptnpa seitens des Grapheions erhoben wurde. 

Die Art der Bezahlung der xaptnpa scheint für das Dorfgrapheion von Tebtynis 
relativ flexibel gewesen zu sein: Die llaxmpo<poPOl Abdubda und Heraklas, die als be
waffnete Amtsgehilfen der Erhebungsorgane fungierten, werden insgesamt sechsmal 
in Zusammenhang mit der Abholung der xaptnpa erwähnt24. Weitere Zahlungsmo
dalitäten werden ebenso erwähnt: Am 9. Phaophi wurden z.B. an den Bierbrauer 
Eutychas 4 Dr. bezahlt, die er zur Begleichung der xaptnpa erhielt25. Möglicherweise 
wurde er in die Metropole geschickt, um die Papyrussteuer direkt auf die Staatsbank 
einzuzahlen. Auch ein gewisser Apis tätigte eine Girozahlung von 52 Dr. auf das 
Konto der xaptnpa in Ptolemais Euergetis26. 

P.Mich. 11 128 KoI. 11 35 (46 n. Chr.) enthält weitere Abrechnungslisten für das 
Dorfgrapheion von Tebtynis. Unter den Ausgaben des 6. Jahres wird für die xaptnpa 
ein Betrag von 33 Dr. 5 Ob. verzeichnet. Genaueres geht aus diesem Text nicht her
vor. 

In einem dritten Papyrus aus dem 2. Jh. n. Chr. begegnet die Papyrussteuer 
schließlich zum letzten Mal in Verbindung mit dem Dorfgrapheion. BGU 1277 (Ars.; 
130/131- ca. 160 n. Chr.)27 gibt ein Verzeichnis von Pachtobjekten wieder, deren 
Zins (<popo~) auf verschiedene Konten des Fiskus verbucht wurde. Genannt werden 
Z.B. die Fischereibootgebühr oder das Weiderecht. Innerhalb jedes Eintrages werden 

21 Zur Interpretation der Grapheionsabrechnungen von Tcbtynis vgl. Lcwis, Papyrus, 137. 
22 Vgl. z.B. Prcis igke WB , 588- 589 sowie LSf' 674. 
23 iehe WaLIace, Taxar;on 237 mit Anm. 45.1 sowie Lewis, Papyms, L25- 139; ders., 

Supplement, 42 und ders., Notationes, 124-125. 
24 Zu Abdubda vgl. P.Mich. II 123 Rekto KoI. I (a) 16-17; (b) 22; (d) 6-7 sowie Verso 

KoI. II 12 und zu Hemklas vgl. P.Mich. II 123 Verso KoI. V 22 und KoI. XI 2-3. 
25 Rekto KoI. I (d) 8. 
26 Verso KoI. V 28- 29. 
27 Zur Datierung von BGU I 277 vgI. in diesem Band Korr. Tyche 632. 
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die Pachtnehmer mit ihrem Namen und ihrer Herkunft genannt28. Ab der Kol. 11 10 
beginnt ein neuer Haupteintrag. Der Zins der nun folgenden Pachtobjekte wird auf das 
Konto des usiacus logos gebucht. Die erste Buchung erfolgt für ypacpEtOU Kat 
xapTllpii~ (Z. 11)29. Bemerkenswert scheint hier wiederum, dass die Zahlung der 
xapTllpa mit der Notariatspacht der Dorfgrapheia verknüpft wird. Auch dieser Text 
zeigt deutlich, dass die xapTTJpa zu jenen Gebühren zählte, die speziell von den loka
len Urkunden ämtern an den Staat abgeführt werden mussten30. 

Die römische xapTTJpa in Steuerdokumenten ab der Mitte des 2. Jh. n. Chr. 

Ab der zweiten Hälfte des 2. Jh. n. Chr. begegnet die xapTllpa-Steuer nicht mehr 
in direktem Zusammenhang mit den lokalen Urkundenämtern, sondern in einem 
scheinbar veränderten Kontext. Im Quittungsbogen SB XX 15133 = P.Lond. III 1101 
deser. (p. LVII) (Dionysias; 151-153 n. Chr.) findet sich in den Quittungen IV für das 
15. Jahr (152 n. Chr.) und V für das 16. Jahr (153 n. Chr.) jeweils ein Eintrag für die 
xapTllpa. Als Erhebungsorgan fungiert Ammonios, stellvertretend für das Kollegium 
der npEoßuTEPot von Dionysias. 

In Quittung IV bezahlt ein gewisser Ptolemaios für die xapTTJpa gemeinsam mit 
Steuern auf Grün- (1l0VOOEOllla X6pTOU)31 und Palmland (cpolVIKda)32 sowie anderen 
Abgaben (don), die nicht näher bezeichnet werden, insgesamt 2 Dr. 4 Ob. Quittung V 
nennt mit Ausnahme der cpolVIKEia dieselben Abgaben, für die Ptolemaios die Ge
samtsumme von ca. 5 Dr. entrichtet. Obwohl sich nichts über die Höhe der einzelnen 
Abgaben sagen lässt, gewinnt man dennoch den Eindruck, dass sie relativ niedrig be
messen worden sein dürften. 

Das bis dato einzige Papyrusdokument, das außerhalb des Arsinoites abgefasst 
wurde, ist P.Vindob. G 31904 + 31957 (Toemesis; 165/166 n. Chr.), der die Auflis
tung einer Reihe von Geldsteuern wiedergibt, die im herakleopolitischen Dorf 
Toemesis erhoben wurden33. In diesem Zeugnis wird die xapTllpa erstmals als Geld
steuertitel erwähnt, für deren Erhebung im Herakleopolites die npaKTopE~ apYUPIK&V 
verantwortlich waren. Für die xapTllpa wird ein Geldbetrag von 32 Dr. verzeichnet. 

28 Entgegen Lewis, Papyrus, 138, der die Personen als liturgische Steuereintreiber sehen 
möchte. 

29 Vgl. Johnson, Roman Egypt, 556 und Wallace, Taxation, 236-237 sowie J. Day, C. w. 
Keyes, P.Col. V 1 Verso lA, Kommentar zu Z. 42. 

30 Vgl. dazu jedoch die Bemerkung von Lewis, Papyrus, 138, der zwar anmerkt, dass nach 
BGU I 277 und P.Mich. II 123 offensichtlich eine Verbindung zwischen den ypa<pEta und der 
XaptllPo. bestanden haben müsste, dazu aber lediglich meint: "our understanding of the nature 
of these relationships is hardly advanced by the laconic notations of BGU 277." 

31 Zur l-\ovooEal-\la x6ptO'l) siehe Wallace, Taxation, 72-74, 289; C. A. Nelson, Einleitung 
zu BGU XV 2545, S. 185-187; Sijpesteijn, Receipts, 263-264 und zuletzt A. Jördens, Einlei
tung zu P.Louvre 135, S. 165-168 und Reiter, Nomarchen, 199-215. 

32 Zur <polVlKEta, die bislang nur in P.Lond. III 1101 (p. LVII) = SB 15133 belegt zu sein 
scheint, vgl. Wallace, Taxation, 49-53 mit 275 Anm. 14; Sijpesteijn, Receipts, 267, Komm. zu 
Z. 22 und zuletzt Reiter, Nomarchen, 210. 

33 Zum Text und seiner Bedeutung für das Steuerwesen im Herakleopolites vgl. Böhm, Er
hebung, 205-214. 
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Die spätesten bislang bekannten Belege für die XaP1llPU liefern die Globalsteuer
quittungen P.Stras. I 59 = V 439 bis und I 61 = 440 bis (Polydeukia; 228 n. Chr.). 
Darin bestätigen die npeaßun;pOl, die hier für die Erhebung der nomarchischen Ein
künfte verantwortlich zeichneten, die Steuerleistungen des Dorfes Polydeukia. In 
P.Stras. V 439 bis befindet sich ein Eintrag vom 30. Mechir des 7. Jahres für die 
Xap1llPU in der Höhe von 92 Dr. In P.Strasb. V 440 bis wurden für das Dorf Poly
deukia am 30. Payni desselben Jahres mindestens 8 Dr. an Xap1llPU und 84 Dr. an 
1l0V08eallia XOPlOU verzeichnet. Vermutlich hat sich auf dem Papyrusblatt noch eine 
weitere Zahlung für dieselben Steuern befunden; zu lesen sind lediglich noch die Be
träge (30 Dr. sowie 56 Dr.). 

Auf den ersten Blick scheint die Evidenz zur Xap1llPU ab der Mitte des 2. Jh. n. 
Chr. disparat zu sein: Während im Arsinoites nach SB XX 15133 in der Mitte des 2. 
Jh. n. Chr. die npeaßU1epOl als Erhebungsorgane der Xap1llPU fungierten und in dieser 
Funktion durch P.Stras. V 439 bis und 440 bis auch im 1. Drittel des 3. Jh. n. Chr. 
bezeugt sind, begegnen im Herakleopolites etwa zur selben Zeit die npuK10peC; 
upyuptKmV als Erheber der Steuer. Die Globalsteuerquittungen P.Strasb. V 239 bis (Z. 
8-9: 1mv 1iJC; vOllapxiac; 8ta<pepOV1ffiV) und 440 bis (Z. 5: 1mv 1n vOllapxi~ 8ta
Cj>epOV[lffiV]) zeigen auch, dass die Erhebung der Xap1llPu-Steuer im Arsinoites an
scheinend in das Ressort des Nomarchen fällt34; für den Herakleopolites lassen sich 
derartige Angaben nicht machen. Die Höhe des Betrages, der in allen betreffenden 
Zeugnissen verzeichnet wird, weist jedoch allgemein darauf hin, dass es sich in dieser 
Zeit bei der Xap1llPU um eine eher niedrige Abgabe gehandelt haben muss. 

Auffällig erscheint beim Vergleich der arsinoitischen Steuerquittungen P.Stras. 
V 439 bis und 440 bis mit SB XX 15133, dass bei ersterer die Steuerleistung einer 
Dorfgemeinde und bei letzterer die einer einzelnen Person dokumentiert wird35. Hin
zu kommt, dass diese Texte scheinbar auch in keinem Kontext mehr zu den Grapheia 
stehen, wie dies bis vor der Jahrhundertmitte noch der Fall war. Der Grund hierfür 
könnte der Bedeutungsverlust der dörflichen Urkundenämter gewesen sein. Ab der 
frühen Prinzipatszeit waren diese in den Gauen weit verstreut vorzufinden - dies 
wird auch durch die Fülle an Notariatsurkunden der Dorfgrapheia deutlich bekräf
tigt -; diese Evidenz fällt dann jedoch fast schlagartig weg. Hinsichtlich des Arsinoi
tes bezeugen für die Jahre nach 160 n. Chr. nur noch singuläre Dokumente lokale Gra
pheia36. Die genauen Beweggründe für die Abkehr von der im 1. Jh. n. Chr. initiierten 

34 Im Arsinoites gehörten zu diesem Ressort verpachtete Steuern bzw. ehemalige monopo
lisierte Betriebe, für die eine Betreibungslizenz an den Staat zu entrichten war. Eine genauere 
Klassifizierung der VOj.lUPXlKa. acrxoAllj.lu't(l ist zwar nicht möglich, dennoch lassen sich zumin
dest vier größere Gruppen konstatieren: Gewerbesteuern, Landsteuern sowie Lizenzgebühren 
und Verkehrssteuern. Vgl. dazu aktuell Reiter, Nomarchen, 274, 287-299. Zu den älteren 
Klassifizierungsversuchen siehe ders., Nomarchen, 5 mit Anm. 14 sowie 287 Anm. 2 mit aus
führlicher Literatur. 

35 Bei der Steuerliste aus dem Herakleopolites könnten meiner Meinung nach beide Veran
lagungsvarianten vorliegen. denn ob die XUPlllPa. auf die einzelnen Dörfer des Steuerbezirkes 
oder aber auf die Bewohner umgelegt worden ist, lässt sich nicht eruieren. 

36 Vgl. dazu z.B. die Zusammenstellung von Grapheionurkunden aus dem Arsinoites in 
Wolff, Recht, 21. 
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Dezentralisierung im Notariatswesen hin zu einem zentralen Gaunotariat liegen im 
Dunkeln. Möglicherweise diente diese Reform dazu, eine bessere Kontrolle bzw. 
Überschaubarkeit der steigenden Anzahl an zu archivierenden Dokumenten zu ge
währleisten. 

Nachdem die xaptllpa-Steuer ihre eigentliche Bedeutung aufgrund des Verschwin
dens der Grapheia theoretisch verloren hatte, musste dies eine Änderung in der Veran
lagung der Steuer selbst zur Folge haben, wollte man sie als Einnahmequelle für den 
Staat erhalten. Ab der 2. Hälfte des 2. Jh. n. Chr. wurde sie vielleicht nun entweder 
direkt von jenen Personen entrichtet, die die Dienste des Gaunotariats in Anspruch 
nahmen, oder aber die einzelnen Dörfer hatten nun generell anstelle der lokalen Gra
pheia eine Konsumsteuer auf Xapt11C; zu bezahlen, die sie zu einem niedrigen Steuer
satz auf die Dortbewohner repartierten. Letztere Annahme würde bedeuten, dass sich 
der Charakter der Xapt11Pa. zu einer allgemeinen Umlagesteuer (IlEPl<JIl0C;) gewandelt 
hätte37. 

Die zuletzt besprochenen Steuerquittungen bieten nach Reiter noch eine weitere 
Interpretationsmöglichkeit. Er sieht in der gemeinsamen Eintreibung der 1l0VOO€<Jllta 
XOptOU, q>otVlKEta und der xaptllpa ein stichhaltiges Indiz dafür, dass die xapt11pa
Steuer auch in Form einer Geldsteuer, die auf einer bestimmten Landkategorie lag, 
erhoben worden sein könnte38. Diesem Vorschlag ist jedoch entgegenzuhalten, dass 
man eine Steuer auf Papyrusland wohl weniger nach dem Schreibmaterial xaptllC; be
nannt hätte, als nach der Papyruspflanze ßißAOC; bzw. der Papyruskultur 1tI11tUPOC;39. 
Die gemeinsame Quittierung der xapt11pa.-Steuer mit den Steuern auf Grün- und 
Palmland könnte meiner Meinung nach ebenfalls auf die relativ niedrigen Beträge 
zurückzuführen sein, die für diese Abgaben zu entrichten waren. 

Evidenz außerhalb Ägyptens? 

Außerhalb Ägyptens belegen Inschriften eine ratio chartaria sowie den gleich
namigen Prokurator mit dem Titel procurator rationis chartariae sowie einen Ent
tponoc; xaptapEuc;40. Diese ratio chartaria soll - so zumindest nach Meinung man
cher Bearbeiter - im engeren Zusammenhang zur xaptllPa.-Steuer stehen. Diese An
nahme ist jedoch in Frage zu stellen. Der Terminus ratio, der im vorliegenden admi-

37 Als ein Einwand gegen diesen Vorschlag kann jedoch der Umstand gelten, dass der 
Nomarch bislang nicht als Erheber eines flEPlO'fl6c; bezeugt ist. Vgl. Reiter, Nomarchen, 296 mit 
Anm. 34 und 298. 

38 Vgl. Nomarchen, 210. 
39 Zur Bezeichnung von Papyruspflanzungen (BAo<; 1tU7ruptK6v) vgl. z.B. den Pachtvertrag 

einer Papyruskultur in BGU IV 1121 = Sel.Pap. 141 (Alexandria; 29 n. Chr.). 
40 Suppl.It. 18,25 = AE 2000, 423 (Rom?; 2. Jh. n. Chr.); AE 1975,79 (Rom; 2. H. 2. Jh. 

n. Chr.); AE 1933, 273 = SEG XL 1133 = IvP III 44 (Pergamon; 212-217/235 n. Chr.). Die 
Datierung der Grabinschriften CIL VI 8567 + p. 3459 (Rom) und AE 1979,98 (Bovillae) sowie 
der Weihinschrift AE 1910, 169 = ILS 9470 = SB 15636 (Laodicea Combusta) ist nicht näher 
zu bestimmen, wahrscheinlich 1.-2. Jh. n. Chr. AE 1977,23 (Rom; spätes 1. Jh. n. Chr.): Die 
dort gebotene Auflösung rationem chartar(eam) ist abzulehnen, da weder ein Substantiv char
tarea noch ein Adjektivum chartareus im Lateinischen existiert. Siehe dazu auch Lewis, 
Notationes, 124-125, der chartar(iam) vorschlägt. 
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nistrativen Konlex t allgemein die Rechnung 'führung einer Abteilung innerhalb der 
umfangreichen kai erlichen Finanzverwaltung bezeichnet41 , lä st darauf chließen, 
dass es sich bei der ratio chartaria weniger um die Verwaltung eines einzelnen 
Steuertitels handelt, sondern vielmehr um die eines eigenen Ressorts, das sich speziell 
mit der Administration des mit dem Schreibmaterial charta in Verbindung stehenden 
Gesamtkomplexes befasst42. Die betreffenden epigraphischen Zeugnisse sind daher 
aller Voraussicht nach nicht unmittelbar in Bezug zu der in Ägypten bezeugten 
xaptTlPa.-Steuer zu setzen43. 

Zusammenfassung 

Von der ptolemäischen Zeit bis zur Mitte des 2. Jh. n. Chr. begegnet die XaptI1Pa.
Steuer ausschließlich in Papyrustestimonien des Arsinoites. Ein Umstand, der aller
dings nicht zwingend bedeutet, dass es sie nur in diesem Gau gegeben hat, wie 
P.Vindob. G 31904 + 31957 zeigt. Der Charakter entsprach wahrscheinlich einer 
Lizenz für die Verwendung des Schreibmaterials (ßaO'tAtKO~ Xa.PtT]~), die von den lo
kalen Urkundenämtem neben anderen Gebühren - wie etwa für die Betreibung eines 
Notariats - an den Fiskus entrichtet werden musste. Über die Erhebung der XaptTlPa.
Steuer gewinnt man kein einheitliches Bild; neben der Eintreibung durch Beamte wie 
die npaYflat€Uofl8Vot bzw. tEA&Vat aus ptolemäischer Zeit dokumentieren die Abrech
nungslisten des Dorfgrapheions von Tebtynis für die römische Zeit relativ unter
schiedliche Zahlungsmodalitäten. Scheinbar hatte es für die römische Administration 
keine besondere Bedeutung, wer die Steuerleistung letztendlich auf das Konto des 
Fiskus einzahlte. 

Das Verschwinden der lokalen Zweigstellen der Gaunotariate scheint sich un
mittelbar auf die Veranlagung der XaptTlPa.-Steuer ausgewirkt zu haben. Ab der 2. 
Hälfte des 2. Jh. n. Chr. werden in den Papyri nun anstelle der lokalen Urkunden ämter 
entweder eine ganze Dorfgemeinschaft oder eine einzelne Person als Steuerzahler be
zeugt. Aus den arsinoitischen Steuerquittungen P.Stras. V 439 bis und 440 bis lässt 
sich weiters erkennen, dass die Eintreibung spätestens ab der 1. Hälfte des 3. Jh. in 
den Zuständigkeitsbereich des Nomarchen gehörte, wobei dieser Gaubeamte nur im 
Arsinoites existierte. Obwohl der Nomarch zwar nie für die Erhebung eines flEPtO'J.!o~ 
verantwortlich war, scheint sich die XaPtTlPa. dennoch von einer ursprünglich ptolemä
ischen Lizenzgebühr für die Verwendung von königlichem Papyrus schließlich zu 
einer allgemeinen Umlagesteuer in römischer Zeit entwickelt zu haben. 

Wie die Entwicklung in anderen Gauen Ägyptens verlief, lässt sich nur vage er
ahnen. Wie bereits erwähnt, liefert P. Vindob. G 31904 + 31957 das bislang einzige 
Zeugni für die XaptllPa.-Steuer außerhalb des Arsinoites und kennzeichnet diese klar 
als einen Geldsteuert irel, dessen Eintreibung in die Kompetenz der 1tpaKtOpE~ apyupt
K&V fiel. Evidenz für die XaptTlPa.-Steuer in anderen Provinzen des Imperium Roma
num lässt sich bis dato nicht nachweisen. 

41 Vgl. z.B. Liebenam, Ratio, 261-262; bes . 262 zu ratio chartaria. 
42 Zur Herleitung des Adjektivs vgl. ThLL s. v. chartarius, -a , -um. 
43 Der ratio chartaria sowie dem procurator rationis chartariae wird eine eigene Studie 

gewidmet. 
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